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	Übersicht: Alle Freistellungsvarianten im Überblick

	Variante nach PflegeZG
	Voraussetzungen 
	Freistellung/ Dauer
	Fristen/ Anzeige

	Kurzzeitige Arbeits-verhinderung (§ 2 PflegeZG) 
	· akut aufgetretene Pflegesituation eines nahen Angehörigen 
· erforderlich zur Organisation oder Sicherstellung der Pflege 
· Nachweis der Pflegebedürftigkeit durch ärztliche/pflegerische Bescheinigung
	bis zu 10 Arbeitstage vollständiges Fernbleiben 
	· unverzüglich mitteilen (Grund und voraussichtliche Dauer) 
· unverzügliche Freistellung 

	Pflegezeit (§§ 3, 4 PflegeZG) 
	· Pflege eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung 
· Anspruch nur bei Arbeitgebern mit mehr als 15 Beschäftigten (inkl. Azubis) 
· vollständig oder teilweise möglich
	bis zu 6 Monate 
	· spätestens 10 Arbeitstage vor Beginn in Textform (Zeitraum/Umfang 
· bei Teilfreistellung Angaben zu Umfang und Verteilung)

	Begleitung in der letzten Lebensphase (§§ 3, 4 PflegeZG) 
	· Begleitung eines nahen Angehörigen in der letzten Lebensphase (auch Hospiz) 
· Pflegegrad nicht zwingend 
· Anspruch nur bei mehr als 15 Beschäftigten
	bis zu 3 Monate (vollständig oder teilweise) 
	· spätestens 10 Arbeitstage vor Beginn in Textform (Zeitraum/Umfang 
· bei Teilfreistellung Angaben zu Umfang und Verteilung) 
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